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RECHT WIRTSCHAFT STEUERNs 
Markteinstieg in China und Asien 
BERLIN: 23. SEPTEMBER 2005  

16.30 – 19.00 UHR, BERLINER RATHAUS  
Die Novellierung des chinesischen Aussenhandels-rechts 
auf den 01. Juli 2004 hat in der internationalen Öffentlichkeit 
hochgeschraubte Erwartungen in Bezug auf einen verein-
fachten Zugang zum chinesischen Markt geweckt.  
 
In der Tat: Die Bereiche „Handel, Service + Distribu-tion“ 
wurden auf dem Papier „liberalisiert“ und die Möglichkeiten 
für bestehende Produktionsunterneh-men, ihren Geschäfts-
zweck auch außerhalb der Sonderwirtschaftszonen zu 
erweitern weiter verbessert. Der erwartete „run“ auf den 
Handels- und Distributionssektor ist indes ebenso ausge-
blieben wir eine erkennbare Ausdehnung ausländischer 
Investitionen im Servicesektor. 
 
 INHALTE 
 Das neue Aussenhandelsrecht 
 Das Gesellschaftsrecht Hong Kongs & Chinas 
 Rechtsform und Organe 
 Vergleich mit GmbH und AG  
 Geschäftsführerhaftung und persönliche Risi-

kobegrenzung 
 Die Limited im Geschäftsverkehr 
 Gründung einer Zweigniederlassung oder 

Beteiligung in China 
 Limited mit Sitz der Niederlassung in Eu-

DIE REFERENTEN: 
 
Dr. Michael Thomas 
CEO & President, Deutsche Consult Ltd, Hong Kong; Dr. 
jur. Michael J. Thomas, geboren 1945 in Quedlinburg/Harz, 
lebt seit 1989 in Hong Kong. Er ist verheiratet mit  Alice 
TAO und hat zwei erwachsene "Kinder". Nach dem Studi-
um von Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft (Kiel, 
München, Helsinki) trat Dr. Thomas 1975 in die Deutsche 
Bank ein, wurde 1985 deren Filialleiter in Taiwan und 1989 
General Manager der Deutsche Bank Niederlassung in 
Hong Kong mit Regionalver-antwortung für China. Bis zur 
Gründung der Hong Kong Monetary Authority (quasi Zent-
ralbank) in 1992 war er auch Mitglied des Bankenaus-
schusses der Hong Konger Regierung. Seit 1994 ist er 
Managing Director und Hauptaktionär der Deutsche Con-
sult (Asia) Ltd., Hong Kong (Aktienkapital HKD 10 Mio.), die 
als Kanzlei im Treuhandbereich vor allem auf die Gründung 
und Verwaltung von Hong Kong Firmen sowie Abwicklung 
von deren Chinageschäften spezialisiert ist. In 2003 über-
nahm Deutsche Consult unter seiner Führung Shanghai 
Star Ltd. -Einkaufsagenten und Qualitätskontrolleure in 
China seit 1997- als hundertprozentige Tochter. 
 
FU Lin, Master of Law (Berlin), Rechtsanwältin 
(CHINA), 
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ropa  
 Die Rechtssprechung des EUGH 
 Überführung & Fortführung eines Unternehmens 

durch eine Limited 
 Die Limited als Gesellschafter 
 Gläubigerschutz und Gläubigerrechte nach 

chinesischem Recht 
 Absicherung als Vertragspartner einer Limited 
 Haftungskapital und Kapitalerhaltung 
 Kapitalerhöhung, Eigentumsübertragung und 

neue Eigentümer 
 Steuerliche Auswirkungen in Europa 
 Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und 

Risiken 
 Die Limited als Holding 

 
Nicht allein internationale Unternehmensgruppen firmieren 
ganz oder zu wichtigen Konzernbereichen seit langem in 
der Rechtsform der „Limited“. Auch und vor allem in China. 
Wer kennt international schon die GmbH und wer will den 
Aufwand einer „ständigen Übersetzung“ fremder Rechtsin-
stitute tragen, wenn es doch mit einer international geläufi-
gen Rechtsform wie der „Limited“ gerade bei der Erschlie-
ßung des chinesischen Marktes sehr viel unkomplizierter 
geht ? Darüber hinaus lassen sich auch viele internationale 
Geschäfte immer noch am einfachsten über „englisches 
Recht“ abwickeln, welches nach wie vor Pate für die 
Rechtsentwicklung in China steht.  
 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9.3. 1999 
ermöglicht der englischen Rechtsform „Limited“ auch bei 
uns einen Hauptsitz und volle Geschäftsaktivitäten. Das gilt 
allerdings nicht unmittelbar für Gesellschaften aus Asien. 
Welche Möglichkeiten der Gründung, Nutzung und Ausges-
taltung sich dennoch ergeben, um vor allem auf dem chi-
nesischen Markt mit dem richtigen Unternehmen ins Ge-
schäft zu kommen, beleuchtet das Praktikerseminar „Un-
ternehmensgründung in Hong Kong und China“. 
 
Erfahrene Praktiker beleuchten das Thema unter rechtli-
chen, steuerrechtlichen und vor allem administrativen Ge-
sichtspunkten. Vorteile stehen dabei aber auch Nachteile 
gegenüber, die stets beachtet werden müssen. Wie soll es 
auch anders sein. 

 
 

Rechtsanwältin (China), LLM (Berlin) Trempel & Associates 
(China), verh., 2 Kinder, ist eine der jungen chinesischen 
Rechtsanwältinnen mit internationalem Bezug und Projekt-
erfahrung. Bereits mit 20 Jahren (!!) als Rechtsanwältin in 
China zugelassen und dann 10 Jahre in Beijing und Sichu-
an auf dem Gebiet des Handels-, Wirtschafts- und Investiti-
onsrechts tätig. Seither u.a. Hochschuldozentin in China für 
Wirtschaftsrecht, Master of Law (LLM.) in Deutschland 
(Berlin) und in der strategischen Unternehmensberatung 
und Markterschließung tätig. 
 
Alexander Ahrens 
Rechtsanwalt und Sinologe, Trempel & Associates Berlin; 
Stagen in Taiwan, Hong Kong und Shanghai: Gesell-
schafts- und Investitionsrecht in Asien und China, Schwer-
punkt: Vertrieb, Markterschließung, Vertragsrecht. 
 
RA Patrick Pohlit, LLM, 
Trempel & Associates Berlin; zuständig für M & A, Beteili-
gungsmanagement, Investition, Unterneh-mensgründung 
und steuerliche Gestaltungsberatung 
 
PROGRAMM 
 Allgemeines zur Limited 
 Das Englische Gesellschaftsrecht 
 Rechtsform und Organe einer Limited 
 So funktioniert die Limited: Geschäftsführung, - Gesell-

schafterversammlung 
 Die Haftung der Gesellschafter 
 Die Haftung der Geschäftsführer 
 Unterschiede zu den anderen Rechtsformen im direkten 

Vergleich 
 Die Limited & Co KG, eine Gestaltungsmöglichkeit in 

China ? 
 Die Gründung der Limited 
 Besonderheiten bei der Gründung mit zwei Gesellschaf-

tern 
 Die Geschäftsführung: Gesellschafterver-sammlung 
 Holdingstruktur 
 Kapitalerhöhung und neue Eigentümer 
 Rechte und Pflichten des Geschäftsführers 
 Darauf müssen Sie achten 
 Die Limited im internatiolen Geschäftsverkehr (Risiko-

aufteilung, Haftung, Insolvenz und Durchgriffshaftung) 
 Gläubigerschutz und Gläubigerrechte 
 Gründung einer inländischen Zweigniederlassung 
 Die Limited mit Sitz in „Europa !??“ Rechtssprechung 

des EuGH zur „Limited“ 
 Umgründung / Fortführung 
 eins Unternehmens in / durch eine Limited 
 Die Limited als Gesellschafter 
 Gläubigerschutz und Gläubigerrechte nach englischem 

Recht 
 

 

 
Anmeldung 
Die Anmeldung zu der Konferenz erfolgt direkt auf dem beiliegenden Anmeldeformular. 
 
Berlin, den 29.08.2005 
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An Chinaproject.de 
Spichernstraße 15 
 
D-10777 Berlin 
 
 
Fax: 030-2185432 
eMail: apfb@Chinaproject.de  
 
 

Rücklaufbogen zu den Veranstaltungen 
Unternehmens- und Firmengründung in Hong Kong und China, Berlin 23.09.05 (   ) 

 
 
Name/Firma: : ........................................................... 

Ansprechpartner : ........................................................... 
Straße: : ........................................................... 

PLZ – ORT : : ........................................................... 

Tel. : ........................................................... 

Fax. : ........................................................... 

eMail: : ........................................................... 

Homepage:  : www.................................................... 

 
Weiter melde/n ich/wir zur Teilnahme an:  
 
   ........................................................... 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

   ........................................................... 

 
Wir/ich bitte/n um die Aufnahme in die Teilnehmerliste und melde/n mich/uns wie vorstehend 
zu der Veranstaltung an (     ).  

Wir interessieren uns in China vor allem für folgende Fragestellungen und Projekte: 

 
 ........................................................... 

 ........................................................... 

 ........................................................... 

 ........................................................... 

 
 
 
(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
 


